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VERFÜGUNG

vom 11.April 2007

Hausen a.A. Privater Gestaltungsplan ROC Sihlbrugg Nord

Genehmigung (§ 2  lit. b PBG)

Am 12. Dezember  2006  stimmte der Gemeinderat Hausen a.A. dem privaten Gestaltungs-

plan ROC Sihlbrugg Nord zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbeschei-

nigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 22. März 2007 kein Rechtsmittel

eingelegt. Der Gemeinderat Hausen a.A. ersucht um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem privaten Gestaltungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für

den Neubau und die Erweiterung des bestehenden Auto- und Occasionshandelsbetriebes

geschaffen sowie die verkehrstechnische Erschliessung sichergestellt.

Das Gestaltungsplangebiet umfasst die gemäss rechtsgültigem Zonenplan (RRB Nr.  1644/

1994) in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG/2.0 gelegenen Grundstücke Kat.—

Nm. 3408 und 3409 sowie Teile von KaL-Nrn. 3410 und 3411 in Sihlbrugg an der

Sihltalstrasse. Gemäss Ziffer 1.1.3 der Bau- und Zonenordnung (BZO) muss für dieses

Gebiet ein Gestaltungsplan aufgestellt werden. Das Gestaltungsplangebiet grenzt im Süden

und Osten an die Kantonsgrenze von Zug an.

Der gemäss kantonalem Verkehrsplan geplante Hirzeltunnel zwischen dem Autobahnende

in Sihlbrugg und dem Autobahnanschluss der A3 in Horgen hat in Koordination mit dem

Kanton Zug zu erfolgen. Mit der Bestimmung im Gestaltungsplan, wonach sich die

Grundeigentümer verpflichten, alle Bauten und Anlagen im Bereich mit Abbruchrevers zu

beseitigen, ist ein möglicher Anschluss im Bereich des Gestaltungsplangebietes sicher-

gestellt.

Die Sihltalstrasse wird im Zusammenhang mit dem Bau der Nationalstrasse A4 im

Konaueramt neu gestaltet. Das Konzept sieht einen durchgehenden Radweg von der Stadt-

grenze Zürich bis zum Anschluss Kreisel Sihlbrugg vor. Im Bereich dieses Anschlusses ist
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die definitive Führung des Radweges noch nicht beschlossen. Die Variante auf Gebiet des

Kantons Zürich sieht einen kombinierten Rad-/Gehweg auf der Parzelle GS 3411 (Kat.-

Nr. 1307) vor. Das Gestaltungsplangebiet wird auf den Parzellen GS 3410 (Kat.—Nr. 1076)

und GS 3411 (Kat.—Nr. 1076) vom Talbach bis zur Kantonsgrenze beim Kreisel durch den

regionalen Fussweg durchquert. Diese öffentliche Fusswegverbindung muss jederzeit ge-

währleistet sein.

Da der private Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung ab-

weicht, ist die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend (§ 86 PBG).

Der private Gestaltungsplan umfasst den Plan mit Situation und Schnitte 1:500 sowie die

dazugehörigen besonderen Bestimmungen. Der Bericht gemäss Art. 47 RPV liegt als Aus-

zug des Gemeinderatsprotokolls Hausen a.A. vom 12. Dezember  2006  Vor.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion v e r fü g t :

I. Der private Gestaltungsplan ROC Sihlbrugg Nord, dem der Gemeinderat Hau-

sen a.A. am 12. Dezember  2006  zugestimmt hat, wird im Sinne der Erwägungen

genehmigt.

H. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

Zustelladresse: ROC AG, Zugerstrasse  2, 8340 Sihlbrugg ZG

(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Ihren Gegenbericht

innert zwanzig Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und

zudem identisch mit der Rechnungsadresse ist.)

Staats- und Ausfertigungsgebühr ARV Fr.  1'920.00 8000 001266  /  83 120.110.210

Staatsgebühr AWEL/AL Fr.  180.00 8000 001001 /85122.75.000

Staatsgebühr AWEL/PG Fr.  270.00 8000 001001 /85273.75.002

Total Fr. 2'370_00
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HI. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Gemeinde Hausen a.A. wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss §§ 6 und 89

PBG öffentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Änderungen

in der amtlichen Vermessung nachzufiihren.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Hausen a.A. (fiir sich und zuhanden der beteiligten

Grundeigentümerschaft unter Beilage zwei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs—

kommissionen (unter Beilage von einem Dossier), an die Ingenieure fiir Geomatik

Planung Werke (GPW), Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern a.A. und an das Amt

fiir Raumordnung und Vennessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich’ den 11' April 2007 ägtymgpgitnfiiiig und Vermessung
061186/Oca/Zst

Für den Auszug:

%ß 



Amt für  / /
/

Landwlrisehnfßzone _‚ /

  
   

     
     

 
  

-- - . ' - 8. N utzweise
Kanton Z urlch ,7 Besondere Best I  mm U ngen ‘ Der Gestaltungsplanperimeter dient zur Schaffung der Infrastruktur eines Regionalen Occaslons-

///// / centers. Die Nutzweise beschränkt sich grundsätzlich auf rein gewerbliche Zwelcke. Eine an den
. / . . Standort gebundene Betriebs- beziehungsweise Abwartswohnung ist jedoch zu ässig.

Gememde H  ausen a- Legende, Allgemeine Bestimmungen Innerhalb des Perlmeters sind nur Gewerbe mit höchstens mässig störenden Auswirkungen zu-
' // lä g

1. Rechts rundia e
“"" Pe"‘meteV9"e"Ze n“ z; / // Gesttltz aim‘ §§ 83 igdes kantonaien Pianungs- und Baugesetzes wird für das in Ziffer 4 be- 9_ Gestaitung deg» Gebäude
...............-.- Mantelliniel Baufeider / / zelcilänefe Gfegietkder privame gestaltuänäsplan "500 Siäliibäugg ord" actirfgteslttellt. Das Gebiett ist Bauten, Aniagen und umeehwung sind für sieh und in ihrem Zusammenhang mit den hauiiehen

' _._........... v  k  n  b  l' i ‚  i 96S  2  3U I9 Ommunae au-UH OHEHOI‘ nung ml  einer es a Ungsp ‚wnun und landschaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten dass
P G I  an v::deacl:b::iI:he V  ‘ "man," PP an, i  /// belegt eine gute Gesamtwlrkung erreicht wird; diese Anforderung gilt auch für Materialien und’ Farben.

‚ q mm" u‘ V I

R  O C S  ‘h l b ru 9g N  o  rd Grenz- /  Wald- und Wegabstand z \_ \/Q 2. Bestandteile 10. U mgebungsgestaltung
Abgrenzung Bereich Reverspflicht a: M§aisti.lg;a«::::°lir::h$n§‘e§1::ahrlIFlt?;x:aFiJl‘e’:a gels. §&s)taltun9SPlafl5 "RÜC Slh'bl‘l-'99 NOW" sind: Eie lClilfflnfI&cherf1,hB&ume und‘ iiiecken sind gemäss Planeintrag vorzusehen. Diese sind im Bau-

. . .  _ ____ 4_ i ' ' - ew lgungsver a ren zu e neren.
S Ituatlon und Schnltte _ 2 ‚ ' - Besondere Bestimmungen

Richtprolekt ß/‚x *7”. f_;a____W_“““_V_‘ .  m  l  \ Landwlrtschaftsznne _ 11. Erschliessung
bestehende Bauten /,/«--‘-"””7 /———--‘—~--—-~  —  _ V 3. Ziel  /  ZweFk H I "  ' ' ' Die Erschliessung wird wie folgt festgelegt: _

/e—/' lZ:\l~eck des priiäfiten fues§altu£9sr;lans 5%? sEihibriuess Noäd E’: mscgaffxng eInerdv%I'blnd_flchen — Kundenparkplätze: Zu- und Wegfahrt über die Pfaffentobelstrasse via Kreisel.
"  '  -  -v —» —— e .  ._ ‚ ‚_ e e . anUn§59l‘l_1l'l 39€  P  e" 9l-l 3U U" e _VW€ FUV19 95 95 e" 5l_'l U  9' U" C93-5'°"5' -  Anlieferung und Mitarbeiter: Zu- und Wegfahrt südlich über Kat.Nr. 3408 via Kreisel

Datum 06-12-2°06 sickerfahige Fianhen v  u  e. __ __ _e handelsbetrieba. Zudem soll die verkehrstechnische Erschliessung pianerisch sichergestellt werden. und nördlich über Kat.Nr. 3411 via Sihltalstrasse.
me Grundeigentümer: Gs 3409 "  " ‚ I  b _ h - öffentliches Fusswegrecht: Innerhalb von Kat.Nr. 3408 entlang von gemeinsamer

  geschlossener Wald l; ' ' 4' Ge (tiulngs Erelch G  I I 0C Sihlb N  d b ht I h fdl Grenze zu Katm 3409.Der etungs ereic es privaten esta tungsp ans  "R rugg or ' ezie sc au e
00 AG . j  Grünfläche" ‚ ' ausgewiesenen Flächen innerhalb des Perlmeters. Folgende Grundstücke und Eigentümer sind 12. Beieuchtungskonzept

X  R  n 3  37:, n ; '  " Hochstämmlge Bäume/ Hecken u  . . . . . c c . . . .  .  ’ tangiem Für das Beleuchtungskonzept mittels Stehlen und Kandelaber gelten die Festlegungen im Situ-
m  s  am Mm e V e GS Kat Nr 1o84_ Mm Simbru AG zu Erma Se 2 634° s_hlbr ationsplan. Das Detaliproiekt ist im Baubewllllgungsverfahren im Zusammenhang mit dem det-
Tel. m  F  o4 606163 a  e —— o o g, _  ‚V - - - 99  I  9 5  I  i  U99 alliierten Umgebungspian festzulegen.

0+ - versiegelte Flächen ‚Z—  x x  x _ gs Kat.Nr. 3408: yitolslhifruhgg 3G, iugetgtlrkasse 2, 6340 SihBlbrugg
V  d G  -  d i“ H „H ‚i: „g t- mt m: i> wä S Kat.Nr. 3409i onp on rc l e_tur ‚ a enweg 3, 6340 aar _

on er emem e z es im EI Verkehrsflächen An- und Ablieferung GS Kat.Nr. 3410. Politische Gemeinde Hausen a.A., Zugerstrasse 1o, 8915  Hausen a.A. Schlu55be5tlmmungen
Mmfi*  GS Kat.Nr. 3411: Politische Gemeinde Hausen a.A., Zugerstrasse 10, 8915 Hausen a.A.

’  Ausstellungsfläche Fahrzeuge x 13 Beseitigungsrevers

Der Präsldent: Der Schrelber: lZ- 551- m“ j  E"5°h"e55""95fla°he für Kunde" / J  K  5' II-armschgtz {t Emefindgcthkfit d] I i  _ ta d  E  fl d” hk lt t  f  m Innerhalb des Gestaltungsplanbereichs der mit einer Reverspflicht belegt wurde, ist mit allen

ein-innerer Ha en ibis i ”*"“°”*‘* “”““°” ”"“ ”"'“"”°‘*°' « - x gflfiäflifir ZZ‘%e32?§§ei22§.;§he%° Eiflmsih£'%23§f£.?3i.%':§’S1Z'zug§2ss2‘nZ Eetl'cieb:-Is1:1z:l.Ebwarts- E°"*.““°“*"°"°" B°W""9""°°" "i" "°=“*°'.°‘*".“° “”*"”°“'“"5 °'"=”‘.'a.°*"=G  _  ___: e „halber ii Kommunaler Fussweg A n4 i >  \ h  _  f  d d La _t ti ö  r h  - i H ‘ä d_ Iä b dt h Die vonder kommunaiemßaubehörde mit diesem Baubeschiuss bewilligten Bauten und/oder
6 I I A wo nung ls au gr_un er rmsl ua on nur m g ic ‚wenn s e vo 5 n lg rma gewziii “EC Anlagen sind Provisorien im Sinne von 5 321 FBG und müssen vom jeweiligen Grundeigentümer

von de, Band; .‚  _  ‘ l::—._’“_—1 be-5ChI'3nk’fi€5 Fahfwegrecht m? landwifi-Schaflllche Zwecke Wem" "lentle" m" und /  oder vom Eigentümer der Bauten und / oder Anlagen auf erste Aufforderung der kommu-
genehmlgt am: 1 1_ April 2M] EDV „K: 5:2/Q31 nalen Behörde hin innert 12_Monaten, vom Empfang der Aufforderung an gerechnet, entschädi-

I A  .. B  .  G  t It d E gungslos beseitigt werden. Dieser Abbruchrevers kann nur im Zusammenhang mit einem rechts-
Edie Baudirektion;  7  . I M  I “H z? as ' \ usnutzungr aUWe'5e/ e5 a Ung u" rsc less‘-mg kräftigen Strassenproiekt zum Vollzug gebracht werden, das aufgrund des kantonaien Rlchtplans

i; "  ' i V" ' i ' i zu realisieren ist."
' l 6. Bebauung.  x717  d ‚ _ _

ErschIlessung- und Wegfahrkonzept. Beleuchtungskonzept. y  5546.50 F i Für die im iituation- rund schnittplau bezreichbneten‘ Baufelderddürfen die folgenden Baumassen 14_ Verhältnis zu übergeordnetem Recht

’ (Volumen  Ü  er QGWEC Senem T€1‘*‘ail1 "iC W SFSC ritten We? e": Soweit die besonderen Bestimmungen des Gestaltungsplans nichts Abweichendes regeln gelten
—  „„„_„„ .  Erschliessung o stehlen '“ die Bestimmungen des kantonaien Pianungs- und Baugesetzes und der kommunalen Bau- und

_ . ' Wegfahrsperren (versenkbare Poller) O Kandelabel‘ Baufeld A: 2'000 m’ Zonenordnung 1994 der Gemeinde Hausen am Albls.
' gm.) I536 5'h"9rU99 .  „ d i  b  b h d " Baufeld B: 7'500 m3/W e R_*__°___,___c___, o Wegfahrsperren (fixe Po er) O Kan e a er este en 15 Inkrafttreten

" "- Wegfahrspemn (Barrieren) ° itefizznlaternen be‘ 7- Be5°nde"e Gebäude I  Der private Gestaitungsplan ‘ROC Sihlbrugg Nord" tritt n-iit der öffentlichen Bekanntmachung der
Rossi Architekten Baarerstrasse 112 6300 Zug Telefonl Fax 041  711  50 oo  ‘ Besondere Gebäude im Sinne von ä 273 des kantonaien Planungs- und Baugesetzes dürfen nur kantonaien Genehmigung in Kraft
Datum:28.08.2006 Geändert am:O6.12.2006 Format: 30/126 " Ansicht sud Ansicht Ost innerhalb der Baufelder A und B erstellt werden.„‚



 GEMEINDERAT HAUSEN AM ALBIS

.54!

AH

Amt für RaLEE-"fiQE'C5E’ää‚EZ?-Tj ‘tfermessung
Zugerstrasse 10, Postfach 71, 8915 Hausen am Albis

Telefon O44 764 80 23
Telefax O44 764 80 29
E-Mail gemeinde@hausen.zh.ch
Homepage www.hausen.ch

Auszug aus dem Protokoll vom 12. Dezember 2006

Privater Gestaltungsplan ROC Sihlbrugg Nord

Bericht gemäss Art. 47 RPV

Ausgangslage
Mit GRB vom 22. August 2006 (Nr. 92) hat der Gemeinderat den privaten Gestaltungs-
plan "ROC Sihlbrugg Nord" zur Vernehmlassung an die nebengeordneten Planungsträ-
ger freigegeben.

Die Publikation vom 1. September 2006 und die Vernehmlassung bei den nebengeord-
neten Planungsträgern hat nur wenig Resonanz gefunden. Von Privaten waren keine
Reaktionen zu verzeichnen. Die nebengeordneten kommunalen Planungsträger nahmen
den Gestaltungsplan, sofern sie sich zum Gestaltungsplan geäussert haben, ohne Aus-
nahme zustimmend zur Kenntnis. Bei den kantonalen Planungsträgern ist die Vernehm-
lassung auf grösseren Widerstand gestossen. Sowohl die Baudirektion des Kantons Zug
wie auch des Kantons Zürich beantragten eine Planungszone, weil die südliche Hälfte
des Gestaltungsplansgebiets die im Sachplan Verkehr enthaltenen Hirzelverbindung
tangieren könnte.

An einer Besprechung vom 1. Dezember 2006 zwischen der Bauherrschaft, den Baudi-
rektionen der Kantone Zürich und Zug sowie Vertretern der Gemeinde Hausen wurden
die beantragten Planungszonen besprochen. Dieselben konnten im Verlauf des Ge-
sprächs relativiert werden. Man verblieb, dass von der Zustimmung der beiden Baudirek-

tionen ausgegangen werden kann, wenn bei Baubewilligungen auf der südlichen Hälfte
des Gestaltungsplangebiets jeweils ein Abbruchrevers eingetragen wird. Der Abbruchre-
vers soll jedoch als besondere Bestimmung in den Gestaltungsplan integriert werden.

En/vägungen
Gestützt auf Art. 47 der eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV) erstattet die
Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht
darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung, die Anre-
gungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und Konzepte des Bundes und den Richt-
plan berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbe-
sondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. In der Regel ist dieser Be-



richt sinnvoll und würde auch eingereicht werden. lm vorliegenden Fall wird mit dem
Gestaltungsplan jedoch in keiner Weise von der Regelbauweise abgewichen. Der Be-
richt wäre somit einzig die Wiederholung des Berichts aus der letzten Revision der Bau-
und Zonenordnung aus dem Jahr 1994. Nachfolgend wird trotzdem auf die Punkte ein-
gegangen, die sich nach Ansicht des Gemeinderats in de Zwischenzeit verändert haben
bzw. die allenfalls einer Erklärung bedürfen.

Nutzung des Gestaltungsplangebiets
Über das Gebiet des privaten Gestaltungsplans "ROC Sihlbrugg Nord" wurde mit der
Revision der Bau- und Zonenordnung im Jahr 1994 die Gestaltungsplanpflicht auferlegt.
Ziel dieser Pflicht war eine planungsrechtliche Lenkungsmöglichkeit der Entwicklung des
Gebiets von Sihlbrugg auf Hauser Boden. Die Entwicklung von Sihlbrugg auf der Seite
des Kantons Zug hat jedoch in den letzten Jahren aus Sihlbrugg ein Gewerbegebiet
entstehen lassen, welches am nördlichen Ende stark vom Occasion-Autohandel geprägt
wird. Zum heutigen Zeitpunkt soll mit dem Gestaltungsplan deshalb erreicht werden,
dass auf der nördlichen Seite ein guter Abschluss zwischen den bestehenden Gewerbe-
zonen zur Landwirtschaftszone erreicht wird. Mit der geplanten Nutzung des Gestal-
tungsplangebiets mittels Erweiterung des bestehenden Occasion-Autohandels auf der
Seite des Kantons Zug kann eine sinnvolle gewerbliche Nutzung generiert werden, die
aus baulicher Sicht verhältnismässig kleine Eingriffe erfordert.

Lärmsituation
Das Gestaltungsplangebiet grenzt an der Ostseite in unmittelbarer Nachbarschaft zu der
stark befahrenen Sihltalstrasse und zum Verkehrsknoten an der Südseite. Die aus der
Verkehrssituation resultierende Lärmsituation schränkt die Nutzugsarten innerhalb des
Gestaltungsplangebiets massiv ein. Eine Gebietsentwicklung mittels Wohnnutzung
muss aufgrund der Lärmsituation zum Vornherein ausgeschlossen werden. Einzig nach
Westen orientierte Wohnungen vermögen die Anforderungen der Lärmschutzverord-
nung zu erfüllen. Die Lärmsituation zwingt die Grundeigentümer somit eine gewerbliche
Nutzung auf dem Gebiet zu realisieren, was mit dem vorliegenden Gestaltungsplan er-
reicht wird.

Verkehr
Die Nutzung innerhalb des Gestaltungsplangebiets vermag keinen wesentlichen Mehr-
verkehr für das Gebiet Sihlbrugg zu generieren. Der grösste Teil der Flächen wird als
Ausstellfläche für Occasionautos benötigt, aus denen nur eine marginale Zunahme des
Verkehrs resultiert.
Die Anlieferung erfolgt über die bereits heute bestehenden Verkehrsanlagen innerhalb
des Gestaltungsplangebiets. Die einzige diesbezügliche Änderung wird die Abschran-
kung der Durchfahrt für den öffentlichen Verkehr sein. Die Anlieferung wird somit vom
Kundenverkehr getrennt resp. erfolgt in einem separaten Bereich.
Für die Besucher resp. Kunden wird im Bereich des Baufeldes A ein neuer Parkplatz
erstellt, der direkt ab dem Kreisel zu erreichen ist. Die Fahrzeuge der Kunden werden

bewusst auf einem Parkplatz ausserhalb des abgeschrankten Perimeters platziert. Wil-
des Parkieren kann somit weitgehend unterbunden werden.
Die Mitarbeiter erhalten Parkierungsanlagen innerhalb des abgeschrankten Perimeters,
damit Überschneidungen mit den Kundenparkplätzen verhindert werden können.



Öffentliche Gewässer
Entlang der nördlichen Seite des Gestaltungsplangebiets fliesst der Talbach (öffentli-
ches Gewässer Nr. 12). Der Talbach wird innerhalb des Gestaltungsplangebiets einge-
dolt geführt. Eine Öffnung des Gewässers ist aufgrund der heutigen und der geplanten
Situation nicht möglich und kann auch aus Kapazitätsgründen nicht verlangt werden.
Zum heutigen Zeitpunkt wird der Gewässerabstandsbereich bereits als Parkierungsflä-
che genutzt, was sich auch mit dem Gestaltungsplan nicht verändern soll. Eine entspre-
chende Ausnahmebewilligung ist, falls dieselbe noch nicht vorhanden sein sollte, mit

dem Baubewilligungsverfahren zu definieren.

Altlasten und Bodenverschiebung
Innerhalb des Gestaltungsplangebiets liegt die Altlastenverdachtsfläche Nr. OOO4/l.OO‘l7.
Ausserdem ist der nördliche Bereich innerhalb des Perimeters für das kommunale Bo-
denverschiebungsverfahren. Die Abklärung der Altlastensituation wird im Zusammen-
hang mit dem Baubewilligungsverfahren erfolgen. Da jedoch praktisch keine Verschie-
bungen des bestehenden Bodens geplant sind, wurde diese Frage bisher noch nicht
näher geklärt.

Entwässerung
Das Gestaltungsplangebiet wird bereits zum heutigen Zeitpunkt im Trennsystem ent-
wässert. Das MeteonNasser wird zum Teil direkt in die Sihl und zum Teil in den Talbach
geleitet. Am Entwässerungssystem wird nichts verändert.

Weitere Themen der Umweltschutzgesetzgebung
Die nachfolgend erwähnten Themen der Umweltschutzgesetzgebung werden für das
Bauvorhaben als nicht relevant erachtet:

—  Lufthygiene
- Nicht ionisierende Strahlung
—  Energie
- Stoffe
- Grundwasser
- Archäologie
- Katastrophenschutz

Einwendungen aus der Vernehmlassung
Wie bereits in der Ausgangslage beschrieben, haben einzig die Baudirektionen der Kan-
ton Zug und Zürich bedenken zum Gestaltungsplan angemeldet. Diese Bedenken konn-
ten jedoch am Tisch bereinigt werden, in dem bei Baubewilligungen innerhalb des südli-
chen Teils des Gestaltungsplangebiets ein Abbruchrevers verfügt wird. Unter dieser
Voraussetzung stellten beide Baudirektionen ihre vorbehaltlose Zustimmung zum Ges-
taltungsplan in Aussicht.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich der private Gestaltungsplan
"ROC Sihlbrugg Nord" an die bestehende Situation in Sihlbrugg gut einzupassen ver-
mag. Er bildet einen sinnvollen Siedlungsabschluss, der einen harten Übergang zwi-
schen Siedlungsgebiet und Landwirtschaftszone verhindert.



Abschliessend istnoch zu bemerken, dass die Gestaltungsplanpflicht für das Bauland in
Sihlbrugg nach heutigen Erkenntnissen und mit der heutigen Umgebungssituation wohl
kaum noch Sinn machen würde. Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten 10
Jahren derart stark verändert, dass eine andere Nutzung als Gewerbe oder Industrie für
Sihlbrugg nicht mehr in Frage kommt. Auch die Erkenntnisse aus der kantonalen Richt-
planung resp. aus dem eidgenössischen Sachplan Verkehr lassen die grössten Optimis-
ten einer naturnahen Nutzung von Sihlbrugg verstummen.
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